
B11 von Deggendorf

B11 nach Patersdorf
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Der auszubauende Straßenabschnitt
der Bundesstraße 11 bleibt von
1320_1,161 bis 1320_1,291
Bestandteil der Bundesstraße 11.

Einziehung der best. Bundesstraße 11
von 1320_1,510 - 1320_1,583, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Umstufung der best. Bundesstraße 11
von 1320_1,628 bis 1320_1,917 zum
öffentlichen Feld- und Waldweg.

Der auszubauende Straßenabschnitt
der Bundesstraße 11 bleibt von
1320_1,583 bis 1320_1,601
Bestandteil der Bundesstraße 11.

Umstufung der best. Bundesstraße 11
von 1320_1,501 bis 1320_1,510 zum
öffentlichen Feld- und Waldweg.

Der auszubauende Straßenabschnitt
der Bundesstraße 11 bleibt von
1350_0,932 bis 1350_1,019
Bestandteil der Bundesstraße 11.

Einziehung der best. Bundesstraße 11
von 1350_0,474 bis 1350_0,932, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Einziehung der best. Bundesstraße 11
von 1320_1,291 - 1320_1,501, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Einziehung der best. Bundesstraße 11
von 1320_1,601 - 1320_1,628, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Umstufung der best. Bundesstraße 11
von 1320_1,917 bis 1320_2,210 zur
Gemeindeverbindungsstraße.

Widmung zur Bundesstraße 11
von Bau-km 0+130 - Bau-km 3+252

Widmung zur Kreisstraße REG 16
von Bau-km 0+000 - 0+063,
von Bau-km 0+076 - 0+225.

Einziehung der best. GV-straße
auf einer Länge von 210m, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Umstufung der best. Kreisstraße REG 16
von 100_1,841 bis 100_2,005 zum
öffentlichen Feld- und Waldweg. Umstufung der best. Kreisstraße

REG 16 von 100_2,095 bis 100_2,127
zur Gemeindeverbindungsstraße.

Einziehung der best. Kreisstraße REG 16
von 100_2,005 bis 100_2,095

Umstufung der best. Kreisstraße REG 16
von 100_1,821 bis 100_1,829
zum Bundesstraßenast.

Widmung zum Bundesstraßenast
der B11 bei Bau-km 0+840.

Umstufung der best. GV-Straße
bei Bau-km 0+850
zum Bundesstraßenast.

Umstufung der best. GV-Straße
von Bau-km 0+837 - 0+854
zur Bundesstraße 11.

Widmung zur Gemeindeverbindungsstraße
von Bau-km 0+000 - 0+225.

Der auszubauende Straßenabschnitt
der GV-Straße bleibt Bestandteil
der Gemeindeverbindungsstraße
von Bau-km 0+225 - 0+260.

Einziehung der best. Kreisstraße REG 16
von 100_1,489 bis 100_1,594,
von 100_1,607 bis 100_1,679,
von 100_1,693 bis 100_1,716,
von 100_1,732 bis 100_1,821,
von 100_1,829 bis 100_1,841, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs.4 FStrG vorliegen.

Widmung zum Bundesstraßenast
der B11 bei Bau-km 1+140.

Der auszubauende Straßenabschnitt
der Kreisstraße REG 16 von
100_1,679 bis 100_1,693 bleibt
Bestandteil der Kreisstraße.

Widmung zur Kreisstraße REG 16
von Bau-km 0+000 - 0+095.

Widmung zum Kreisstraßenast der REG 16
auf einer Länge von 103m.

Umstufung der best. Kreisstraße REG 16
von 100_1,594 bis 100_1,607
zum Bundesstraßenast der B 11.

Der auszubauende Straßenabschnitt
der Kreisstraße REG 16 von
100_1,402 bis 100_1,489 bleibt
Bestandteil der Kreisstraße REG 16.

Umstufung der best. Kreisstraße REG 16
von 100_1,716 bis 100_1,732
zur Bundesstraße B 11.

Umstufung des best. öffentlichen
Feld- und Waldweges von Bau-km 1+688
bis 1+691 zur Bundesstraße B11.

Umstufung der best. Gemeindeverbindungs-
straße von Bau-km 1+948 - 1+954
zur Bundesstraße B11 .

Der auszubauende Straßenabschnitt
der GV-Straße bleibt Bestandteil
der Gemeindeverbindungsstraße
von Bau-km 0+080 - 0+112.

Widmung zur Gemeindeverbindungs-
straße von Bau-km 0+112 - 0+361.

Einziehung der bestehenden
Gemeindeverbindungsstraße
von Bau-km 0+112 - 0+361, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Der auszubauende Straßenabschnitt
der GV-Straße bleibt Bestandteil
der Gemeindeverbindungsstraße
von Bau-km 0+361 - 0+400.

Umstufung des best. öffentl.
Feld- und Waldweges
von Bau-km 2+384 - 2+387
zur Bundesstraße B11.

Umstufung des best. öffentl.
Feld- und Waldweges von
Bau-km 2+427 - 2+430
zur Bundesstraße B11.

Der auszubauende Straßenabschnitt
des öffentlichen Feld-u. Waldweges
bleibt Bestandteil des öFW
auf einer Länge von 9m.

Der auszubauende Straßenabschnitt
des öffentlichen Feld-u. Waldweges
bleibt Bestandteil des öFW
auf einer Länge von 25m.

Der auszubauende Straßenabschnitt
des öffentlichen Feld-u. Waldweges
bleibt Bestandteil des öFW
auf einer Länge von 16m.

Der auszubauende Straßenabschnitt
der GV-Straße bleibt Bestandteil
der Gemeindeverbindungsstraße
von Bau-km 0+115 - 0+150.

Der auszubauende Straßenabschnitt
der GV-Straße bleibt Bestandteil
der Gemeindeverbindungsstraße
auf einer Länge von 29m.

Einziehung der best. GV-Straße
bei Bau-km 3+130 auf einer Länge von 58m,
soweit künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Widmung zur Ggemeindeverbindungs-
straße von Bau-km 0+000 - 0+114.

Widmung zum Bundesstraßenast
der B 11 bei Bau-km 2+770.

Widmung zum Bundesstraßenast
der B 11 bei Bau-km 2+900.

Umstufung der best. Bundesstraße 11
von 1350_0,000 bis 1350_0,474
zur Kreisstraße REG 13.

Einziehung der best. GV-Straße auf
einer Länge von 72m, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Umstufung der bestehenden
Gemeindeverbindungsstraße
von Bau-km 3+128 - 3+132
zur Bundesstraße B11.

Widmung zur GV-Straße
von Bau-km 0+390 - 0+460.
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Umstufung des best. öffentl.
Feld- und Waldweges
zur Kreisstraße REG 16.
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Widmung zur Bundesstraße 11
von Bau-km 0+130 - Bau-km 3+252

Umstufung des best. öFW
von Bau-km 1+170 bis 1+173
zur Bundesstraße B11.

Umstufung des best. öFW von
Bau-km 1+170 bis 1+173 zum
Bundesstraßenast der B11.

Widmung zur Gemeindeverbindungsstraße
von Bau-km 0+225 - 0+425.

Umstufung der GV-Straße zum
öffentlichen Feld- und Waldweg
auf einer Länge von 47m.

Umstufung der GV-Straße zum
öffentlichen Feld- und Waldweg
auf einer Länge von 26m.

Umstufung der GV-Straße zum
öffentlichen Feld- und Waldweg
auf einer Länge von 6m.

Der auszubauende Straßenabschnitt
des öffentlichen Feld-u. Waldweges
bleibt auf einer Länge von 165m
Bestandteil des öFW.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg
auf einer Länge von 67m.

Einziehung des best. öffentl. Feld- u. Waldweges
auf einer Länge von 66m, soweit künftig keine
Straßenbestandteile nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Einziehung des best. öffentlichen
Feld- u. Waldweges auf einer
Länge von 48m + 18m, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg
auf einer Länge von 155m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg
auf einer Länge von 150m.

Einziehung des bestehenden
öffentl. Feld- u. Waldweges
auf einer Länge von 70m, soweit
künftig keine Straßenbestandteile
nach §1 Abs4 FStrG vorliegen.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg
auf einer Länge von 22m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg auf
einer Länge von 553m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg auf
einer Länge von 357m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg
auf einer Länge von 21m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg
auf einer Länge von 12m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg
auf einer Länge von 8m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg auf eine
Länge von 295m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg auf eine
Länge von 95m und 35m.

Widmung zum öffentl.
Feld- u. Waldweg auf
einer Länge von 67m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- und Waldweg
auf einer Länge von 86m.

Einziehung des best. öFW auf
einer Länge von 14m + 35m,
soweit künftig keine Straßen-
bestandteile nach
§1 Abs4 FStrG vorliegen.

Der auszubauende Straßenabschnitt
des öffentlichen Feld-u. Waldweges
bleibt auf einer Länge von 40m
Bestandteil des öFW.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg auf einer
Länge von 61m.

Umstufung der best. Bundesstraße 11
von 1340_0,000 bis 1340_1,097
zur Gemeindeverbindungsstraße.

B 11  1320>

von Deggendorf

Einziehung des best. öffentl.
Feld- u. Waldweges.

Widmung zur GV-Straße
von Bau-km 0+000 - 0+026.

Widmung zur Kreisstraße
von Bau-km 0+151 - 0+390

Widmung zum öffentl.
Feld- u. Waldweg auf
einer Länge von 301m.

Widmung zum öffentlichen
Feld- u. Waldweg auf
einer Länge von 527m.
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einzuziehende Bundesstraße

einzuziehende Kreisstraße

einzuziehende Gemeindeverbindungsstraße

einzuziehende öffentlicher Feld-und Waldweg

Umstufung vom öffentlichen Feld- und Waldweg zur Kreisstraße

Umstufung von Gemeindeverbindungsstraße zum öFW

Umstufung von Gemeindeverbindungsstraße zur Bundesstraßenast

Umstufung von Gemeindeverbindungsstraße zur Bundesstraße

Umstufung von Kreisstraße zum öffentl. Feld-u. Waldweg

Umstufung von Bundesstraße zur Kreisstraße

Umstufung von Bundesstraße zur Gemeindeverbindungsstraße

Umstufung von Bundesstraße zum öffentl. Feld-u. Waldweg

Umstufung von Kreisstraße zur Bundesstraße

Umstufung von Kreisstraße zum Bundesstraßenast

Umstufung von Kreisstraße zur Gemeindeverbindungsstraße

zu widmender öffentlicher Feld-und Waldweg

zu widmende Gemeindeverbindungsstraße

zu widmende Kreisstraße

zu widmende Bundesstraße

öffentlicher Feld-und Waldweg

Gemeindeverbindungsstraße

Kreisstraße

Bundesstraße

im Bestand unverändert

zu widmende Straßen

umzustufende Straßen

einzuziehende Straßen
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